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Gemeindenachrichten 
3 /  2016 

St. Veit in der Südsteiermark im Mai 2016 
 
 
 
 

Kinder fordern uns heraus! 
 

Wie können wir Kindern in verschiedenen Situationen einfühlsam begegnen und sie 
durch Bitten anstatt durch Forderungen zu einem menschlichen und wertschätzenden 
Miteinander vorbereiten. 
 
Hinter jedem Handeln verbergen sich Bedürfnisse. Wenn wir Erwachsene lernen, 
unsere eigenen und die Bedürfnisse unserer Kinder wahrzunehmen und damit 
einfühlsam umzugehen, werden unsere Kinder weniger aus Angst, Schuld oder Scham 
heraus handeln und ihrem Gegenüber mit mehr Respekt begegnen. So wird das 
Selbstbewusstsein auf beiden Seiten gestärkt und eine Beziehung geschaffen, in der 
sich Kinder gesund entwickeln und besser lernen können.  

 
Einführungsabend zum Thema 

„Gewaltfreie Kommunikation“ nach M.B. Rosenberg 

 
Montag, 6. Juni 2016, 19:00 Uhr  

in der Volksschule St. Nikolai ob Draßling 

 
Referentin: Rosemarie Höller 

Pädagogin und Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, empathischer Coach, intensiv 
in Ausbildungsbereichen für KindergartenpädagogInnen tätig 

 
 

Der Vortrag richtet sich an interessierte Eltern, Großeltern, PädagogInnen und all jene, 
die ihr Leben und das anderer durch diese besondere Art der Kommunikation 
bereichern wollen. 
 
Die Kosten für diese Veranstaltung werden von der Gesunden Gemeinde getragen. 
  



BUNDESPRÄSIDENTENWAHL 
 
Gemeindeergebnis 1. Wahldurchgang am 24. April 2016 
 

 
 
Gemeindeergebnis 2. Wahldurchgang am 22. Mai 2016 
 

 
 
Danke an alle, die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. 
 
Nach Auszählung der Briefwahlkarten steht Dr. Alexander Van der Bellen als designierter 
Bundespräsident fest. 
 

FREIE MIETWOHNUNGEN 
 
Gemeindemietwohnung Schulstraße 1/2, St. Veit am Vogau, 8423 St. Veit in der Südsteiermark beziehbar 
ab: 01.08.2016, Wohnungsgröße: 76,05 m² 
 
Ausstattung: 2 Zimmer, 1 Küche, 1 Vorraum, 1 Zimmer/Essraum, 1 Speis, 1 Bad, 1 Vorraum, 1 WC, 1 
Kellerabteil, 1 PKW-Abstellplatz  
Miete inkl. Betriebs- und Heizkosten: ca. 573,-- (Abweichung nach Jahresabrechnung möglich), Kaution: 
€ 1.720,--, Anfragen an Marktgemeindeamt in St. Veit am Vogau: 03453 / 2629 
 

ASZ-TAG FÄLLT AUS - FETZENMARKT DER FF LEITERSDORF 
 
Die FF Leitersdorf veranstaltet von 18. bis 19. Juni 2016 wieder einen Fetzenmarkt im Altstoffsammelzentrum 
in Hochfeld, wozu alle recht herzlich eingeladen sind. 
Daher ist am Freitag, 17. Juni 2016 keine Müllübernahme im Altstoffsammelzentrum möglich. Brauchbare 
Sachen für den Fetzenmarkt können jedoch in dieser Woche täglich ab 17:00 Uhr abgegeben werden. 
 

BEWUCHSENTFERNUNG ENTLANG VON WEGEN, STRAßEN UND 
KREUZUNGSBEREICHEN 
 
Wir möchten die Grundeigentümer von Waldgrundstücken und Grundstücken mit Sträuchern- und 
Heckenbepflanzungen auffordern, den Bewuchs entlang von Straßen und Wegen zu kontrollieren und 
überhängende oder in den Straßenraum ragende Äste und Zweige zu entfernen. Dies ist besonders in 
Kreuzungsbereichen und bei Ausfahrten wichtig. 
Nur so können Verkehrsteilnehmer die Wege und Straßen im vollen Umfang benutzen und müssen nicht auf 
anrainende Grundstücke ausweichen bzw. können gefahrlos in einen Kreuzungsbereich einfahren. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Entfernung des überhängenden Bewuchses zu den Pflichten des 
Grundeigentümers gehört und bei Schäden an Verkehrsteilnehmern bzw. an Fahrzeugen der Baum-
/Straucheigentümer zur Haftung herangezogen werden kann. So hat zumindest der Oberste Gerichtshof nach 
einem aufgetretenen Schaden an einem LKW den Baumeigentümer – unabhängig von einer etwaigen 
Verpflichtung des Straßenerhalters – als strafbar befunden. Bitte helfen Sie hier auch in Ihrem Interesse mit. 
DANKE! 
 



HYDRANTEN - NUR BERECHTIGTE DÜRFEN ENTNEHMEN 
 

Die Entnahme von Wasser aus Hydranten ist grundsätzlich nur durch Berechtigte zulässig. Da es gelegentlich 
vorkommt, dass Privatpersonen Hydranten für ihre Zwecke selbständig öffnen, wird eindringlich auf 
nachfolgende Bestimmung hingewiesen! 
Beim öffentlichen Wasserleitungsnetz handelt es sich um eine Einrichtung der Gemeinde und kommt ihr die 
Verfügungsgewalt über diese Anlage mit all den Wasserleitungen, Hausanschlussleitungen, Absperrschiebern 
und auch den aufgestellten Hydranten zu. Die Gemeinde entscheidet, wer zu welchen Zwecken die Anlage 
erweitern, ändern, benutzen oder in Betrieb nehmen darf. Sollte deshalb jemand ohne Berechtigung oder 
Zustimmung der Gemeinde einen Hydranten in Betrieb nehmen, dann stellt dies einen Eingriff in das 
Eigentumsrecht der Gemeinde dar, welches gerichtlich belangt werden kann. 
Berechtigt zum Betrieb von Hydranten sind die Mitarbeiter der Gemeinde und der Wasserverbände, die mit 
Wartungsarbeiten betraut sind sowie die Mitglieder der örtlichen Feuerwehren im Rahmen ihrer Einsatz- und 
Übungstätigkeiten. 
Privatpersonen, die Wasser von einem Hydranten beziehen möchten, haben sich in erster Linie an die 
Gemeindemitarbeiter oder ansonsten an die örtliche Feuerwehr zu wenden. Dabei ist dann zur Ermittlung des 
Wasserverbrauchs ein Wasserzähler nach dem Hydranten einzubauen. Die benötigte Menge wird von den 
Gemeindearbeitern bzw. Feuerwehren der Gemeindeverwaltung zur Verrechnung gemeldet. 
Hingewiesen wird, dass aufgrund der hierbei anfallenden zusätzlichen Dienstleistungen der Wasserpreis für 
die Entnahme von Hydranten einheitlich bei 5,- € pro m³ zzgl. 10 % MWSt. liegt. 
Wasserbezieher, die auch über eigene öffentliche Wasserhausanschlüsse verfügen, sollten deshalb aus 
Kostengründen eher diese Möglichkeit des Wasserbezugs nutzen. 
 

RASENPFLEGE 
 

In der Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark gibt es keine 
Verordnung, die die Zeiten für das Mähen von Rasen einschränkt. Der 
Gemeinderat beabsichtigt auch keine solche Verordnung zu erlassen. 
Vermeiden Sie daher bitte für ein besseres Zusammenleben das 
Rasenmähen an Sonn- und Feiertagen! 
 

PFLEGEFÖRDERUNG NEU 
 

Zur Unterstützung von Familienhaushalten, in denen aufgrund von zu pflegenden Angehörigen 24h-
Pflegekräfte angemeldet sind hat der Gemeinderat am 22.03.2016 eine 24h-Pflegeförderung beschlossen. 
Die Gemeinde gewährt eine Förderung in Form von Einkaufsgutscheine (Regionsgutscheine) im Wert von 
maximal 100,- € pro Jahr. Die Förderung steht auch nur anteilsmäßig pro Jahresquartal zu, wenn im 
Quartalszeitraum die Voraussetzungen dafür gegeben sind. 
Voraussetzung ist, dass zumindest zwei Pflegekräfte mit Wohnsitz angemeldet und dafür die 
Kanalbenützungsgebühr an die Gemeinde entrichtet wurde. 
Die Förderung – auch anteilsmäßig pro Quartal - kann erst am Ende des jeweiligen Jahres gewährt werden 
und ist schriftlich unter Angabe der beschäftigten Pflegekräfte zu beantragen. Auf die Förderung besteht kein 
Rechtsanspruch und behält sich die Gemeinde Änderungen vor. 
 

57. LANDESBLUMENSCHMUCKBEWERB "DIE FLORA|16" 
 

"Mach mit und blüh auf" heißt das Motto des Blumenschmuckbewerbes "Die Flora|16": Unter 
www.blumenland.at und im Gemeindeamt St. Veit in der Südsteiermark finden Sie Informationen und die 
Anmeldeformulare der verschiedenen Kategorien für den Einzelbewerb, welche im Gemeindeamt abgegeben 
werden müssen. Auch wird 2016 der Fotowettbewerb „Bienen- und Schmetterlingspflanzen" 2016 
durchgeführt. Anmeldeschluss: 29. Juli 2016. Für die Teilnahme am Einzelbewerb stehen folgende Kategorien 
zur Auswahl: 

 Private Objekte  

Häuser mit Vorgarten, Häuser ohne Vorgarten, Bauernhöfe, Bauernhöfe in steiler Hanglage und 
Besondere Leistungen - Anmeldeschluss: 24. Juni 2016 
Gärten und Schaugärten - Anmeldeschluss: ausnahmslos 13. Juni 2016 
(Landessieger in Gold sowie die Preisträger eines Sonderpreises müssen für 3 Jahre aussetzen.) 

 Gewerbliche Objekte 

Gewerbebetriebe, Gaststätten und Hotels, Buschenschenken und Heurigen - Anmeldeschluss: 
24. Juni 2016 
(Gewerbebetriebe wurden auf das Auszeichnungssystem „Flora“ umgestellt und müssen nicht mehr aussetzen.) 

 

Die Anmeldung für den Einzelbewerb kann nur beim Marktgemeindeamt St. Veit in der Südsteiermark 
durchgeführt werden. Diese werden dann gesammelt weitergeleitet. Für genauere Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark. Tel. 03453/2629. 
  

http://www.blumenland.at/


VERANSTALTUNGEN 
 

Jeden Freitag im Sommer 
- Grillabend im Landhaus Kainz in St. Nikolai ob 

Draßling und Gasthaus Senger in Leitersdorf, 18:00 
Uhr 

 

Fr. 03. Juni 2016 
- Fetzenmarkt der FF Pichla bei Mureck, Rüsthaus 

Pichla bei Mureck, 17:00 Uhr 
 

Sa. 04. Juni 2016 
- Dornrosen „Unverblümt“, Kulturteam Weinburg am 

Saßbach, Kultursaal Weinburg am Saßbach, 20:00 Uhr 
- Fetzenmarkt der FF Pichla bei Mureck, Rüsthaus 

Pichla bei Mureck, 08:00 Uhr 
- Bubble Party mit Bubble Soccer, Landjugend 

Radkersburg, Sportplatz Siebing, 12:00 Uhr Turnier, 
21:00 Uhr Party, Anmeldung und Infos unter 
ljbubblesoccer@gmx.at 

 

So. 05. Juni 2016 
- Fetzenmarkt der FF Pichla bei Mureck, Rüsthaus 

Pichla bei Mureck, 08:00 Uhr 
- Feldkreuzweihe mit Frühschoppen in Lind, 

Dorfgemeinschaft Lind, 11:00 Uhr 
 

Fr. 10. Juni 2016 
- Public Viewing im Cafe Waggon in Rabenhof, von 10. 

Juni bis 10. Juli wird jedes EM-Spiel live im Zelt 
übertragen 

 

Sa. 11. Juni 2016 
- Trainingsschießen, Schützenverein Hütt-Sulzegg, 

Wurfscheibenstand Hütt-Sulzegg, 13:00 – 18:00 Uhr 
- Jugendorchesterkonzert, EHJ-Trachtenkapelle St. 

Veit am Vogau, Kultursaal St. Veit am Vogau, 
18:00 Uhr 

 

So. 12. Juni 2016 
- Pfarrfest, Pfarre St. Veit am Vogau, Pfarrgarten St. 

Veit am Vogau, nach der hl. Messe 
 

Sa. 18. Juni 2016 
- Fetzenmarkt, FF Leitersdorf, Altstoffsammelzentrum 

St. Nikolai ob Draßling - Hochfeld, 07:00 Uhr 
- Perbersdorfer Wulaz‘n Beachvolleyball Turnier mit 

Maibaumverlosung, Dorfgemeinschaft Perbersdorf, 
Volleyballplatz u. Dorfhalle Perbersdorf,11:00 Uhr, 
18:00 Uhr Maibaumverlosung 

- Tage der offenen Kellertür, Weingut List, Siebing, 
16:00 – 24:00 Uhr 

 

So. 19. Juni 2016 
- Fetzenmarkt, FF Leitersdorf, Altstoffsammelzentrum 

St. Nikolai ob Draßling - Hochfeld, 09:00 Uhr 
- Tage der offenen Kellertür, Weingut List, Siebing, 

15:00 – 22:00 Uhr 
 

Fr. 24. Juni 2016 
- Summer-Fest, JVP St. Veit am Vogau, Pfarrhof St. 

Veit am Vogau, 19:30 Uhr 
 

Sa. 25. Juni 2016 
- Hobby–Kleinfeld–Fußballturnier mit 

Maibaumverlosung, USV Sterzkeller Rabenhof, 
Sportplatz Rabenhof, 09:00 Uhr 

- St. Veit in der Südsteiermark deckt uns den Tisch, 
Hauptplatz Leibnitz, 10:00 – 14:00 Uhr 

- Kleinfeldturnier, USV Siebing, Waldstadion Siebing, 
11:00 Uhr 

- Sommernachtsfest, FF St. Nikolai ob Draßling, 
Gemeindeplatz St. Nikolai ob Draßling, 20:00 Uhr 

 
 

 

So. 26. Juni 2016 
- Traktorrallye, FF St. Nikolai ob Draßling, 

Gemeindeplatz St. Nikolai ob Draßling, 08:00 Uhr 
 

Do. 30 Juni 2016 
- Grillabend, Cafe Waggon Rabenhof, 18:00 Uhr 
 

Sa. 02. Juli 2016 
- Frühstücks-Buffet, Café Lamina St. Veit am Vogau, 

08.30 - 11.00 Uhr, Reservierung erbeten 
- 1. SVW Gaudi – Triathlon, Sportverein Weinburg am 

Saßbach, Sportanlage Weinburg am Saßbach, 10:00 
Uhr 

 

So. 03. Juli 2016 
- Jubelpaarsonntag des Pfarrverbandes St. Veit am 

Vogau - Straß, Pfarrkirche St. Veit am Vogau 
- Frühschoppen mit Maibaumverlosung, 

Dorfgemeinschaft Neutersdorf, Dorfplatz rund um die 
Kapelle in Neutersdorf, 10:30 Uhr 

 

Fr. 08. Juli 2016 
- Weinfestival Südsteiermark, Genussplatz St. Veit am 

Vogau, 18:00 Uhr 
- Vortrag über effektive Mikroorganismen in Haus, 

Garten, Landwirtschaft und Tierhaltung, Kultursaal 
Weinburg am Saßbach, 19:30 Uhr 

 

Sa. 09. Juli 2016 
- Jagdliches Übungsschießen, Jagdgesellschaft St. 

Nikolai ob Draßling, Anwesen Rauch Ludwig 
Kirchbergerberg 42, 10:00 – 19:00 Uhr 

- Weinfestival Südsteiermark, Genussplatz St. Veit am 
Vogau, 18:00 Uhr 

 

So. 10. Juli 2016 
- Jagdliches Übungsschießen, Jagdgesellschaft St. 

Nikolai ob Draßling, Anwesen Rauch Ludwig 
Kirchbergerberg 42, 08:00 – 17:00 Uhr 

- Weinfestival Südsteiermark, Genussplatz St. Veit am 
Vogau, 09:00 Uhr 

 

mailto:ljbubblesoccer@gmx.at

